
 1

Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung von ver-
tikalen Abreden im Kraftfahrzeughandel  

Beschluss der Wettbewerbskommission vom 21. Oktober 2002 

Die Schweizerische Wettbewerbskommission erlässt die folgende Bekanntma-
chung in Erwägung nachstehender Gründe: 
 

- Gemäss Art. 6 Kartellgesetz (KG; SR 251) kann die Wettbewerbskommission 
in allgemeinen Bekanntmachungen die Voraussetzungen umschreiben, un-
ter denen einzelne Arten von Wettbewerbsabreden aus Gründen der wirt-
schaftlichen Effizienz im Sinne von Art. 5 Abs. 2 KG in der Regel als ge-
rechtfertigt gelten. Wenn ein Bedürfnis nach mehr Rechtssicherheit es er-
fordert, kann sie in analoger Anwendung von Art. 6 KG auch andere 
Grundsätze der Rechtsanwendung in allgemeinen Bekanntmachungen 
veröffentlichen. 

- Die vorliegende Bekanntmachung nimmt Bezug auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über die Anwendung von 
Art. 81 Abs. 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor, 
die am 1. Oktober 2002 für den EWR-Raum in Kraft getreten ist (im Fol-
genden: Gruppenfreistellungsverordnung). Sie berücksichtigt die in der 
Schweiz herrschenden ökonomischen und rechtlichen Bedingungen. Die 
Wettbewerbskommission will damit Preisbindungen und Abschottungen 
des schweizerischen Marktes verhindern sowie den markeninternen Wett-
bewerb fördern. Sie will damit auch den Wettbewerb auf dem Kunden-
dienstmarkt stimulieren.   

- Diese Bekanntmachung gilt ab dem 1. November 2002. Sie ersetzt den am 
20. Januar 1997 erlassenen Entscheid der Wettbewerbskommission über 
die Exklusivvertriebsverträge im Kraftfahrzeuggewerbe (RPW 1997/1, S. 55 
und RPW 1997/2, S. 178). 

- Die (allgemeine) Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Be-
handlung vertikaler Abreden vom 18. Februar 2002 findet auf vertikale 
Abreden im Kraftfahrzeughandel insoweit Anwendung, als die vorliegen-
de Bekanntmachung keine Vorschriften enthält. 

- Die vorliegende  Bekanntmachung bindet weder die Rekurskommission für 
Wettbewerbsfragen noch das Schweizerische Bundesgericht bei der Ausle-
gung der kartellrechtlichen Bestimmungen.  
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A.  Begriffe 

Ziffer 1 Kraftfahrzeuge 

1 Kraftfahrzeuge sind Fahrzeuge mit Selbstantrieb und mindestens drei Rädern, 
die für den Verkehr auf öffentlichen Strassen bestimmt sind. 

2 Kraftfahrzeuge im Sinne der vorliegenden Bekanntmachung sind namentlich: 

a) Personenkraftwagen, die der Beförderung von Personen dienen und zu-
sätzlich zum Fahrersitz nicht mehr als acht Sitze aufweisen. 

b) Leichte Nutzfahrzeuge, die der Beförderung von Waren oder Personen 
dienen und deren zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen nicht überschreitet. 

c) Lastkraftwagen, die der Beförderung von Waren dienen und deren zuläs-
sige Gesamtmasse 3,5 Tonnen überschreitet. 

d) Busse, die der Beförderung von Personen dienen. 

Ziffer 2  Kraftfahrzeuglieferant 

Unter Kraftfahrzeuglieferant ist der Hersteller oder der Importeur von Kraft-
fahrzeugen zu verstehen. 

Ziffer 3 Vertriebssysteme 

1 Unter Vertriebssystemen sind selektive und exklusive Vertriebssysteme zu ver-
stehen. 

2 Selektive Vertriebssysteme sind Vertriebssysteme, in denen sich der Kraftfahr-
zeuglieferant verpflichtet, die Vertragswaren oder Dienstleistungen unmittel-
bar oder mittelbar nur an Händler oder Werkstätten zu verkaufen, die auf-
grund festgelegter Merkmale ausgewählt werden, und in denen sich diese 
Händler oder Werkstätten verpflichten, die betreffenden Waren oder Dienst-
leistungen nicht an nicht zugelassene Händler oder unabhängige Werkstätten 
zu verkaufen. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit des Ersatzteilverkaufs an 
unabhängige Werkstätten und der Pflicht, unabhängigen Marktbeteiligten 
sämtliche für die Instandsetzung und Wartung der Kraftfahrzeuge und für 
Umweltschutzmassnahmen erforderlichen technischen Informationen, Diagno-
seausrüstung, Geräte und fachliche Unterweisung zur Verfügung zu stellen. 

3 Exklusive Vertriebssysteme sind Vertriebssysteme, bei denen jeder vom Kraft-
fahrzeuglieferant zugelassene Händler ein eigenes Verkaufsgebiet zugewiesen 
bekommt.  
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Ziffer 4 Aktiver Verkauf 

Die Möglichkeit des aktiven Verkaufs ist gegeben, wenn sich ein Mitglied eines 
Vertriebssystems beim Verkauf oder der Werbung für seine Kraftfahrzeuge di-
rekt an den Endverbraucher wenden darf. 

Ziffer 5 Einschränkungen 

Einschränkungen im Sinne der vorliegenden Bekanntmachung sind namentlich: 
 
a) Vereinbarungen zwischen Kraftfahrzeuglieferanten und Händlern, die 

den Verkauf von Kraftfahrzeugen durch Händler an Endverbraucher ein-
schränken, indem beispielsweise die Vergütung des Händlers oder der 
Verkaufspreis vom Bestimmungsort des Fahrzeugs oder dem Wohnort des 
Endverbrauchers abhängig gemacht wird. 

 
b) Vereinbarungen zwischen Kraftfahrzeuglieferanten und Händlern, die 

den Verkauf durch Händler an Endverbraucher einschränken, indem bei-
spielsweise eine auf den Bestimmungsort des Fahrzeugs bezogene Prä-
mienregelung oder irgendeine Form einer diskriminierenden Produktlie-
ferung an Händler vereinbart wird. 

 
c) Vereinbarungen zwischen Kraftfahrzeuglieferanten und Händlern, die 

zugelassene Werkstätten im Vertriebssystem eines Kraftfahrzeuglieferan-
ten nicht verpflichten, Gewähr, unentgeltlichen Kundendienst und 
Kundendienst im Rahmen von Rückrufaktionen in Bezug auf jedes in der 
Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkaufte Kraft-
fahrzeug der betroffenen Marke zu leisten. 

Ziffer 6 Zugelassene Werkstatt 

Eine zugelassene Werkstatt ist ein Erbringer von Instandsetzungs- und War-
tungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge, der einem vom Kraftfahrzeugliefe-
ranten errichteten Vertriebssystem angehört. 

Ziffer 7 Unabhängige Werkstatt 

1 Eine unabhängige Werkstatt ist ein Erbringer von Instandsetzungs- und War-
tungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge, der nicht dem von einem Kraftfahr-
zeuglieferanten, dessen Kraftfahrzeuge er Instand setzt oder wartet, errichte-
ten Vertriebssystem angehört. 
 
2 Als unabhängige Werkstätten im Sinne dieser Bekanntmachung gelten auch 
zugelassene Werkstätten im Vertriebssystem eines Kraftfahrzeuglieferanten 
hinsichtlich der Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen für Kraftfahr-
zeuge anderer Lieferanten, deren Vertriebssystem sie nicht angehören. 
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Ziffer 8 Ersatzteile 

Ersatzteile sind Waren, die in ein Kraftfahrzeug eingebaut oder an ihm ange-
bracht werden und ein Bauteil dieses Fahrzeugs ersetzen. Dazu zählen auch 
Waren wie Schmieröle, die für den Betrieb des Kraftfahrzeugs erforderlich sind 
(wenn diese für Unterhalts- oder Reparaturleistungen verwendet werden), mit 
Ausnahme von Treibstoffen. 

Ziffer 9 Original-Ersatzteile 

1 Original-Ersatzteile sind Bauteile, die von gleicher Qualität sind wie die Bautei-
le, welche bei der Montage des Neufahrzeugs Verwendung finden, sofern sie 
nach den Spezifizierungen und Produktionsanforderungen hergestellt wurden, 
die vom Kraftfahrzeughersteller für die Herstellung der Bauteile oder Ersatztei-
le des fraglichen Kraftfahrzeugs vorgegeben werden. 
2 Als Original-Ersatzteile gelten auch solche Ersatzteile, die auf der gleichen 
Produktionsanlage hergestellt wurden wie die Bauteile. 
3 Es wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass Ersatzteile Original-
Ersatzteile sind, wenn der Hersteller bescheinigt, dass diese Teile von gleicher 
Qualität sind wie die für die Herstellung des betreffenden Fahrzeugs verwende-
ten Bauteile, und dass sie nach den Spezifizierungen und Produktionsanforde-
rungen des Kraftfahrzeugherstellers hergestellt wurden. 

Ziffer 10 Qualitativ gleichwertige Ersatzteile 

Wenn ein Hersteller von Ersatzteilen jederzeit bescheinigen kann, dass die von 
ihm hergestellten Ersatzteile qualitativ den bei der Montage der Fahrzeuge 
verwendeten Bauteilen entsprechen, so gelten diese Ersatzteile als qualitativ 
gleichwertig. 
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B. Regeln 

Ziffer 11  Grundsatz 

Die Wettbewerbskommission erachtet Vertriebsvereinbarungen grundsätzlich 
als erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG, 
die nicht aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt werden 
können, wenn sie eine der in den Ziffern 12 bis 17 aufgeführten Klauseln zum 
Gegenstand haben. 

Ziffer 12 Preisbindungen 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche Wettbewerbsbeschränkun-
gen und nicht gerechtfertigt: 

Beschränkung der Möglichkeiten des Händlers oder Werkstatt, den Verkaufs-
preis selbst festzusetzen; der Kraftfahrzeuglieferant kann jedoch Höchstver-
kaufspreise festsetzen oder Preisempfehlungen aussprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch 
eine der Vertragsparteien tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspeise aus-
wirken. 

Ziffer 13  Verkauf im Rahmen eines Exklusivvertriebssystems 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche Wettbewerbsbeschränkun-
gen und nicht gerechtfertigt: 

a) Beschränkung der Möglichkeit der Endverbraucher in der Schweiz oder 
der unabhängigen Verkäufer in der Schweiz, Kraftfahrzeuge ohne Ein-
schränkung bei einem in der Schweiz zugelassenen oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) tät igen Händler zu beziehen. 

b) Beschränkung des Verkaufs von Kraftfahrzeugen durch Mitglieder eines 
Exklusivvertriebssystems in der Schweiz an Endverbraucher im Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) und an unabhängige Verkäufer im EWR. 

c) Beschränkung des aktiven und passiven Verkaufs von Kraftfahrzeugen 
durch Mitglieder eines Exklusivvertriebssystems an Endverbraucher oder 
nicht zugelassene Händler, die sich in Märkten befinden, in denen selek-
tiver Vertrieb verwendet wird. 
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Ziffer 14 Verkauf im Rahmen eines Selektivvertriebssystems 

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche Wettbewerbsbeschränkun-
gen und nicht gerechtfertigt: 

a) Beschränkung der Möglichkeit der Endverbraucher in der Schweiz, der 
Mitglieder eines Selektivvertriebssystems in der Schweiz oder der Verkäu-
fer in der Schweiz, die von einem Endverbraucher in der Schweiz beauf-
tragt worden sind, Kraftfahrzeuge ohne Einschränkungen bei einem in 
der Schweiz zugelassenen oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
tätigen Händler zu beziehen. 

b) Beschränkung des Verkaufs von Kraftfahrzeugen durch Mitglieder eines 
Selektivvertriebssystems in der Schweiz an Endverbraucher im Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR), an zugelassene Händler im EWR und an 
Verkäufer, die von einem Endverbraucher im EWR beauftragt worden 
sind. 

c) Beschränkung des aktiven Verkaufs von Kraftfahrzeugen, Ersatzteilen für 
sämtliche Kraftfahrzeuge oder Instandsetzungs- und Wartungsdienstleis-
tungen an in der Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
wohnhafte Endverbraucher durch Mitglieder eines Selektivvertriebssys-
tems in der Schweiz oder durch Mitglieder eines Selektivvertriebsystems 
im EWR, welche auf der Einzelhandelsstufe tätig sind. 

d) Beschränkung der Möglichkeit von Mitgliedern eines Selektivvertriebssys-
tems, den aktiven Verkauf von Personenkraftwagen oder leichten Nutz-
fahrzeugen durch zusätzliche Verkaufs- oder Auslieferungsstellen in der 
Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wo selektiver Ver-
trieb verwendet wird, zu betreiben. 

e) Beschränkung des passiven Verkaufs durch Mitglieder eines Selektivver-
triebssystems an Endverbraucher oder nicht zugelassene Händler, die sich 
in Märkten befinden, in denen exklusive Gebiete zugeteilt wurden. 

Ziffer 15  Kundendienst 

1 Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche Wettbewerbsbeschrän-
kungen und nicht gerechtfertigt: 

a) Beschränkung des Rechts einer zugelassenen Werkstatt, ihre Tätigkeit auf 
die Erbringung von Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen so-
wie auf den Ersatzteilvertrieb zu begrenzen. 

b) Beschränkung der Möglichkeit des Händlers, die Erbringung von Instand-
setzungs- und Wartungsdienstleistungen an zugelassene Werkstätten un-
tervertraglich weiterzuvergeben; der Kraftfahrzeuglieferant kann jedoch 
verlangen, dass der Händler dem Endverbraucher vor Abschluss des Kauf-
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vertrags den Namen und die Anschrift der zugelassenen Werkstatt oder 
der zugelassenen Werkstätten mitteilt und, sollte sich eine der zugelas-
senen Werkstätten nicht in der Nähe der Verkaufsstelle befinden, den 
Endverbraucher über die Entfernung der fraglichen Werkstatt oder 
Werkstätten von der Verkaufsstelle unterrichtet. 

c) Beschränkung des Verkaufs von Kraftfahrzeugersatzteilen durch Mitglie-
der eines Selektivvertriebssystems an unabhängige in der Schweiz oder 
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätige Werkstätten, welche diese 
Teile für die Instandsetzung und Wartung eines Kraftfahrzeugs verwen-
den. 

d) Beschränkung der Möglichkeit eines Lieferanten von Original-Ersatzteilen 
oder qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen, Instandsetzungsgeräten, Di-
agnose- oder Ausrüstungsgegenständen, diese Waren an zugelassene 
oder unabhängige in der Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) ansässige Händler sowie zugelassene oder unabhängige, in der 
Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum tätige Werkstätten oder 
an Endverbraucher zu verkaufen. 

e) Beschränkung der Möglichkeit eines Händlers oder einer zugelassenen 
Werkstatt, Original-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige Ersatzteile 
von einem dritten in der Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) ansässigen Unternehmen ihrer Wahl zu erwerben und diese Teile 
für die Instandsetzung oder Wartung von Kraftfahrzeugen zu verwen-
den; davon unberührt bleibt das Recht der Lieferanten neuer Kraftfahr-
zeuge, für Arbeiten im Rahmen der Gewährleistung, des unentgeltlichen 
Kundendienstes oder von Rückrufaktionen die Verwendung von Original-
Ersatzteilen, die vom Fahrzeughersteller bezogen wurden, vorzuschrei-
ben. 

f) Weigerung von Kraftfahrzeuglieferanten, unabhängigen Marktbeteilig-
ten den Zugang zu den für die Instandsetzung und Wartung ihrer Kraft-
fahrzeuge oder für Umweltschutzmassnahmen erforderlichen techni-
schen Informationen, Diagnose- und anderen Geräten und Werkzeugen 
nebst einschlägiger Software oder die fachliche Unterweisung zu gewäh-
ren. 

2 Der Zugang gemäss Absatz 1 Buchstabe f muss insbesondere die uneinge-
schränkte Nutzung der elektronischen Kontroll- und Diagnosesysteme eines 
Kraftfahrzeugs1, deren Programmierung gemäss den Standardverfahren des 
Kraftfahrzeuglieferanten, die Instandsetzungs- und Wartungsanleitungen und 

                                                 
1  Ein Kraftfahrzeuglieferant ist jedoch berechtigt, technische Angaben vorzuenthalten, die Dritten die Umge-

hung oder Ausschaltung eingebauter Diebstahlschutzvorrichtungen, die Neueichung elektronischer Anlagen 
oder die Manipulierung beispielsweise von Geschwindigkeitsbegrenzungsvorrichtungen ermöglichen könnten, 
soweit ein Schutz gegen Umgehung, Ausschaltung, Neueichung oder Manipulierung solcher Vorrichtungen 
nicht durch andere weniger restriktive Mittel verwirklicht werden kann. 
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die für die Nutzung von Diagnose- und Wartungsgeräten sowie sonstiger Aus-
rüstung erforderlichen Informationen beinhalten. Unabhängigen Marktbeteilig-
ten ist dieser Zugang unverzüglich in nicht diskriminierender und 
verhältnismässiger Form zu gewähren. Die Angaben müssen verwendbar sein. 
Der Zugang zu Gegenständen, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt 
sind oder Know-how darstellen, darf nicht missbräuchlich verweigert werden. 

Ziffer 16 Mehrmarkenvertrieb  

Nachfolgende Klauseln sind in der Regel erhebliche Wettbewerbsbeschränkun-
gen und nicht gerechtfertigt: 

Unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen2, welche die Mitglieder eines 
Vertriebssystems veranlassen, Kraftfahrzeuge oder Ersatzteile konkurrierender 
Kraftfahrzeuglieferanten nicht zu verkaufen oder Instandsetzungs- und War-
tungsdienstleistungen für Kraftfahrzeuge konkurrierender Kraftfahrzeugliefe-
ranten nicht zu erbringen. 

Ziffer 17 Vertragsauflösung 

Bestimmungen über Vertragsauflösungen sind in der Regel erhebliche Wettbe-
werbsbeschränkungen und nicht gerechtfertigt, wenn die Kündigung nicht 
schriftlich begründet ist und wenn sie den folgenden Kündigungsmodalitäten 
nicht entsprechen: 

a) Laufzeit der Verträge von mindestens fünf Jahren; Verpflichtung der Ver-
tragsparteien, die Nichtverlängerung mehr als sechs Monate im Voraus 
anzukündigen.  

b) Bei unbefristeten Verträgen eine Kündigungsfrist von mindestens zwei 
Jahren. 

c) Bei unbefristeten Verträgen eine verkürzte Kündigungsfrist von mindes-
tens einem Jahr, sofern  

i) der Kraftfahrzeuglieferant aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder aufgrund besonderer Absprachen bei Vertragsbeendigung ei-
ne angemessene Entschädigung zu zahlen hat, oder 

ii) sich für den Kraftfahrzeuglieferanten die Vertragsbeendigung 
durch die Notwendigkeit ergibt, das Vertriebsnetz insgesamt oder 
zu einem wesentlichen Teil umzustrukturieren. 

                                                 
2  Dies trifft namentlich auf Verpflichtungen des Händlers zu, den Vertrieb für jede einzelne Marke über eine 

eigene unabhängige juristische Personen zu organisieren, Kraftfahrzeuge anderer Kraftfahrzeuglieferanten in 
verschiedenen Ausstellungsräumen zu verkaufen und für verschiedene Kraftfahrzeugmarken markenspezifi-
sches Verkaufspersonal zu beschäftigen. Eine Verpflichtung des Händlers, Kraftfahrzeuge anderer Kraftfahr-
zeuglieferanten in gesonderten Bereichen des Ausstellungsraums zu verkaufen, um eine Verwechslung der 
Marken zu vermeiden, wird von der Wettbewerbskommission nicht als erhebliche Wettbewerbsbeschränkung 
erachtet. 
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Ziffer 18 Übergangsregelung 

1 Diese Bekanntmachung tritt am 1. November 2002 in Kraft. 

2 Bestehende Vertriebsvereinbarungen im Kraftfahrzeughandel sind bis 1. Janu-
ar 2005 mit der vorliegenden Bekanntmachung in Einklang zu bringen. 

3 Ziffer 14 Bst. d gilt ab dem 1. Oktober 2005. 


